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Beratung: 
 
Ehrenbürgerschafen in der Gemeinde Roseburg 
 
 
Gem. § 28 der Gemeindeordnung entscheidet die Gemeindevertretung über die 
Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts. 
 
Hierfür stellt sich die Gemeinde eigene Vorgaben und Regeln anhand einer Richtlinie 
auf, um die Voraussetzungen zur Verleihung eines Ehrenbürgerrechts transparent zu 
gestalten.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung Roseburg beschließt, keine Richtlinie über die Verleihung 
von Ehrenbürgern zu erlassen und somit auch grundsätzlich kein Ehrenbürgerrecht 
zu verleihen.  
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